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 Seite 2          Hafenordnung Motor-Yacht-Club Worms e.V. 

7. Es ist verboten, Fäkalien in das Hafenbecken einzuleiten. Sofern Boote über keinen Fäkalien-
tank verfügen, sind die WCs im Clubhaus zu nutzen. 
 
8. Hunde sind innerhalb der gesamten Clubanlage grundsätzlich an der Leine zu führen. Hinter-
lassene Exkremente sind vom jeweiligen Tierhalter sofort zu beseitigen. 
 
9. Private Gegenstände dürfen auf dem Clubgelände nur mit Erlaubnis des Vorstands abgestellt 
werden. Es ist raumsparend zu parken. Die Fahrgeschwindigkeit auf den Zufahrtswegen darf 10 
km/h nicht übersteigen. Auf dem Leinpfad dürfen keine Fahrzeuge abgestellt werden. 
 
10. Bootsanhänger dürfen nur auf dem Trailerplatz gegen Gebühr abgestellt werden und müssen 
namentlich gekennzeichnet sein. Nichtgekennzeichnete Anhänger werden kostenpflichtig zu Las-
ten des Halters entfernt. 
 
11. Das Geländetor zur Clubanlage ist rund um die Uhr geschlossen zu halten. Das Eingangstor 
zur Hafenanlage ist während der Saison zwischen 22:00 und 6:00 Uhr geschlossen zu halten. 
Schäden an den Clubeinrichtungen sind unverzüglich dem Vorstand zu melden. 
 
12. Für Reparatur oder Erneuerung der Steganlage ist ausschließlich der Motor-Yacht-Club 
Worms e.V. zuständig. 
 
13. Verstöße gegen die Hafenordnung führen zum Verlust des Liegeplatzes, in schweren Fällen 
zum Ausschluss aus dem Verein. Gastliegern und Gästen droht außer einer Anzeige Hafen-
verbot. 
 
 
 
Worms, 24.03.2019 
 
 
Motor-Yacht-Club Worms e.V. 
Der Vorstand 


